
ich freue mich Ihnen bereits das dritte Rundschreiben für 
die örE in diesem Jahr vorstellen zu dürfen. 

Kurz. Verständlich. Informativ. 

Das ist unser Anspruch an das Rundschreiben. In der aktu-
ellen Ausgabe finden Sie Informationen zur Erfassung von 
Elektro-Altgeräten, Hinweise zu Mahnungen im ear-Portal 
und Näheres zur jüngsten Entscheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zur Optierungsgebühr. 

Zudem freue ich mich, Sie auch dieses Jahr wieder zum 
jährlichen Fachbereich für örE einzuladen. Der Fachbereich  
findet nun schon zum dritten Mal statt – gerne können Sie 
mir Ihren Teilnahmewunsch direkt mitteilen.

Ich wünsche Ihnen viele interessante Momente bei der  
Lektüre dieses Rundschreibens.

Mit besten Grüßen  
Christian Josef Graber 
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Die Berechnung der Abhol- und Aufstellfristen für die von 
Ihnen ausgelösten Vollmeldungen, Abzüge oder Erstge-
stellungen erfolgt nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG). Rechnen Sie i.d.R. mit folgender Formel: Vollmel-
dungsdatum + 4 Tage = Fristende. Entscheidend für die 
Berechnung der Frist ist das Fristende, denn fällt das Ende 
einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen (deutsch-
landweiten) Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die 
Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags. Zu-
sätzlich wurde der Montag, in Abstimmung mit allen Betei-
ligten, als Fristende ausgeschlossen. 

Sofern Sie z. B. eine Vollmeldung auslösen und eine beson-
dere Dringlichkeit der Abholung/Aufstellung nicht gegeben 
ist, können Sie das Fristende gerne auch weiter in die Zu-
kunft setzen (siehe Abbildung). 

So ermöglichen Sie es den Entsorgungsdienstleistern oder 
den mit der Abholung/Aufstellung beauftragten Dritten die 
Abholung/Aufstellung besser planen und damit im Ergebnis 
zielgerichteter durchführen zu können. Gerade um Feier- 
bzw. Brückentage wie Neujahr, Ostern und Weihnachten 
kann dies hilfreich sein.

Berechnung der Abhol- und Aufstellfristen

Wichtig: Im ear-Portal wird Ihnen 
automatisch immer das kürzest 
mögliche Fristende vorgegeben. Die 
Entscheidung, das Fristende weiter 
in die Zukunft zu setzen, liegt selbst-
verständlich bei Ihnen.

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wieder alle 
örE ihre Jahres-Statistik-Mitteilung für das Berichtsjahr 2020 
abgegeben haben. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ih-
nen für Ihren Einsatz herzlich bedanken. 

Jahres-Statistik-Mitteilung: 
Abgabequote erneut  

100 %
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Da mich erneut Anfragen zur Sammlung von Elektro-Alt-
geräten erreichen (Ionisierungsrauchmelder und Aufsitz-
rasenmäher mit E-Motor), gehe ich gerne auf dieses Thema 
ein, ohne damit eine Rechtsberatung leisten zu können. 

Ionisierungsrauchmelder (IRM) haben aufgrund ihres 
Funktionsprinzips radioaktive Stoffe verbaut. Sie enthalten 
nur eine geringe Menge radioaktiven Materials und setzen 
diese Stoffe unter normalen Betriebsbedingungen nicht frei. 

IRM fallen i.d.R. unter das ElektroG. Entscheidend für die 
Frage der Erfassungs- bzw. Entsorgungswege ist aber, ob 
sie nach dem Atomgesetz (AtG), dem Strahlenschutzgesetz 

Nach Ablauf der Nachfrist können Sie als örE eine nicht  
ausgeführte Abholung bzw. nach Fristende auch eine nicht 
erfolgte Aufstellung im ear-Portal anmahnen. Die stiftung 
ear leitet im Anschluss die Daten der angemahnten Vorgän-
ge an das für die Verfolgung derartiger Verstöße zuständi-
ge Umweltbundesamt weiter. Dieses entscheidet über die  
Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren und gibt 
den verpflichteten Herstellern oder deren Bevollmächtig-
ten im Rahmen einer Anhörung die Gelegenheit Stellung zu 
nehmen. 

und/oder der Strahlenschutzverordnung gesondert zu er-
fassen bzw. zu entsorgen sind. Greifen speziellere Ent-
sorgungswege als die des ElektroG sind IRM nicht durch 
den örE zu erfassen. Weiterführende Informationen finden 
Sie beispielsweise auch auf der Seite des Bundesamtes für 
Strahlenschutz oder auf den Seiten der Länder.

Bundesamt für Strahlenschutz:

https://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-alltag/
rauchmelder/rauchmelder_node.html 

Abfallratgeber Land Bayern:

https://www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/ 
abfallentsorgung/ionisationsrauchmelder/index.htm 

Aufsitzrasenmäher (mit E-Motor) für den privaten Ge-
brauch fallen i.d.R. unter die Definition „Altgeräte aus pri-
vaten Haushalten“, siehe § 3 Nr. 5 ElektroG. Es handelt sich 
nicht um Verkehrsmittel zur Personen- und Güterbeförde-
rung und auch die Ausnahme einer beweglichen Maschine 
(§ 2 Absatz 2 Nr. 8 ElektroG) trifft für b2c-Geräte nicht zu 
– somit wäre der Anwendungsbereich des ElektroG jeden-
falls regelmäßig eröffnet und der Aufsitzrasenmäher (mit E-
Motor) als Elektro-Altgerät der Gruppe 4 anzunehmen. Für 
die darin verbauten Batterien und Akkumulatoren gelten 
die Entsorgungswege nach dem BattG. 

Erfassung durch örE: Ionisierungsrauchmelder und  
Rasenmäher mit E-Motor

Mahnungen über das ear-Portal

Wichtig: Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie  
darauf hinweisen, dass Mahnungen nicht zurückge-
nommen werden können. Sollte das Umweltbundes-
amt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten 
und Sie zur Stellungnahme aufgefordert werden, so 
adressieren Sie diese bitte direkt an den in der Anhö-
rung angegebenen Kontaktweg. 
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https://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-alltag/rauchmelder/rauchmelder_node.html
https://www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/abfallentsorgung/ionisationsrauchmelder/index.htm


4

RUNDschreiben 
3/21

Auf e-schrott-entsorgen.org fi nden Sie eine Vielzahl von 
Kommunikationsmaterialien rund um das Thema der kor-
rekten E-Schrott-Entsorgung und das auch für örE. Ich freue 
mich Ihnen unsere neuen Sammelgruppenposter vorzustel-
len. Nutzen Sie die Poster am Wertstoff hof und erleichtern 
Sie Ihren Kunden die Einordnung der Elektro-Altgeräte nach 
den 6 Sammelgruppen. Schauen Sie auf unserer Plan E-
Website vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Die Poster 
sind als Download für Sie selbstverständlich kostenlos. 

Auch das Sammelstellenlogo für die Batterie und Elektroge-
räte Rücknahme fi nden Sie auf dieser Website zum Down-
load. 

Plan E und Kommunikationsmaterialien: 
Sammelgruppenposter

Plakate für alle 
Sammelgruppen 
zum Download.

https://e-schrott-entsorgen.org
https://e-schrott-entsorgen.org/download.html
https://e-schrott-entsorgen.org/download.html
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Impressum
https://www.stiftung-ear.de/de/impressum

Als örE können Sie sämtliche Elektro-Altgeräte einer Grup-
pe von der Bereitstellung zur Abholung, für die nach dem 
ElektroG verpflichteten Hersteller ausnehmen. D.h. Sie ver-
werten die Altgeräte in diesem Fall selbst und übernehmen 
auch die Aufstellung und Abholung von Behältnissen in 
Eigenregie. Diese Eigenverwertung ist bei der stiftung ear 
anzuzeigen. Dass eine Gebührenerhebung für die Prüfung 
solcher Optierungsanzeigen rechtmäßig ist, hat nun der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Beschluss vom 
19. Mai 2021 abschließend entschieden. 

Bei der Einführung der Optierungsgebühr im Jahr 2015 hat-
te sich der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) gegen 
eine Gebühr für diese Leistungen der stiftung ear ausge-
sprochen und den örE zur Einlegung von Widersprüchen ge-

gen die betreffenden Optierungsgebührenbescheide gera-
ten. Infolgedessen gingen Hunderte von Widersprüchen bei 
der stiftung ear ein. Mit der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshofs aus dem Mai 2021 steht nun fest, dass diese 
Widersprüche zurückzuweisen wären. Wir rufen daher dazu 
auf, die eingelegten Widersprüche bis spätestens Ende Juli 
zurückzunehmen. Geschieht dies nicht, müssen Sie bzw. die 
Widerspruchsführer damit rechnen, dass die Widersprüche 
kostenpflichtig durch das Umweltbundesamt zurückge-
wiesen werden.

Den Wiederspruch können Sie beispielweise per E-Mail an 
info@stiftung-ear.de zurücknehmen. Weitere Fragen be-
antwortet Ihnen gerne unsere Rechtsabteilung. 

Optierungsgebühr ist rechtmäßig – Widersprüche sollten 
zurückgenommen werden

Fachbereich örE
Der diesjährige Fachbereich örE wird am 27.07.2021 erneut 
als Videokonferenz stattfinden. Sollten Sie als örE an einer Teil-
nahme interessiert sein, sprechen Sie mich gerne darauf an 
oder schreiben Sie mir eine E-Mail an graber@stiftung-ear.de.

 
Video- konferenz am  27.07.2021

mailto:info@stiftung-ear.de
mailto:graber@stiftung-ear.de



